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GEMEINDEAMT REICHRAMING 
Am Ortsplatz 1 

A-4462 Reichraming 
Telefon: +43 (0)7255 6600-0 

E-Mail: gemeindeamt@reichraming.at 
www.reichraming.at 

Gemeindeamt Reichraming, Pol. Bez. Steyr-Land, OÖ. 
 
 

Zahl: Bau 610/1 2023 
Reichraming, am 08.11.2023 

 
 

Flächenwidmungsplanänderung Nr. 3.32 
 
 
 

Kundmachung 
 
 
 
Die Gemeinde Reichraming hat die Absicht, den rechtswirksamen Flächenwidmungsplan Nr. 
3 für das Grundstück 227/10, KG Reichraming, zu ändern.  
 
Gemäß § 33 Abs. 3 Oö Raumordnungsgesetz 1994, i.d.g.F wird diese Absicht durch 4-
wöchigen Anschlag mit der Aufforderung kundgemacht, dass jeder, der ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft machen kann, seine Planungsinteressen beim Gemeindeamt innerhalb 
der 4-wöchigen Frist schriftlich bekanntgeben kann. 
 
Die Planunterlagen liegen zur öffentlichen Einsichtnahme am Gemeindeamt während der 
Amtsstunden auf.  

 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Michael Schwarzlmüller 
 

 
Angeschlagen: _________ 

 
 

Abgenommen: _________ 
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